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GZ.: M/BP/01196/2014 
 

Hamburg, den 7. April 2014 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Sprechzeiten: 
Mo-Do 09.00-15.00 Uhr 
Fr 09.00-12.00 Uhr 
 
Die technische Sachbearbeitung 
(Bauprüfung) erreichen Sie nur nach 
Terminvereinbarung. 
 
 
 
 
 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
U1 Steinstraße 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Verfahren Baugenehmigungsverfahren nach § 62 HBauO 
Eingang 10.03.2014 
 
Grundstück  
Belegenheit ### 
Baublock 141-029 
Flurstücke 2303, 2304, 2359, 339 in der Gemarkung: Finkenwerder Nord 

 
 
Veranstaltung -- Musikfestival Tidenhub -- vom 27.06. bis 29.06.2014 
 
 
BEFRISTETE GENEHMIGUNG 
 
Nach § 72 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) in der geltenden Fassung wird 
unbeschadet der Rechte Dritter die Genehmigung befristet  
 
am 27.06. von 11:00 bis 23:00 Uhr, 
am 28.06. von 12:00 bis 23:00 Uhr sowie 
am 29.06. von 14:00 bis 17:00 Uhr 
 
erteilt, das oben beschriebene Vorhaben auszuführen. 
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Nach Ablauf der Befristung ist die Nutzung vom Eigentümer oder Verfügungsberechtigten 
der baulichen Anlage ohne Entschädigungsansprüche einzustellen und rückzubauen. 
 
Dieser Bescheid gilt nach § 58 Absatz 2 HBauO auch für und gegen die 
Rechtsnachfolgerin oder den Rechtsnachfolger. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift bei der im Briefkopf bezeichneten 
Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO). 
   
Der Bescheid umfasst auch die 
 
 ### 
 ### 
 
 
  
 
 
 
Unterschrift 
 
Gebühr 
 
Über die Gebühr ergeht ein gesonderter Bescheid. 
 
Im Einzelfall werden weitere Gebühren in gesonderten Bescheiden gemäß § 1 Absatz 2 
der Baugebührenordnung (BauGebO) in der geltenden Fassung erhoben. 
   
 
Weitere Anlagen 
 
 Anlage - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG 
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Anlage zum Bescheid 
### 
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Anlage 
 
STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG 
 
Dieser Bescheid wird im Hamburger Informationsregister veröffentlicht (§ 3 Abs. 1 Nr. 13  
HmbTG). Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument 
entfernt. 
 
Für das Informationsregister wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt: 
 
Art der Baumaßnahme: Nutzungsänderung 
Art des Gebäudes nach künftiger Nutzung: Nichtwohngebäude 
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